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§ 30 NO Allgemeine Vorschriften
uber die Amtsfuhrung der Notare.

NO - Notariatsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2025

1. (1)Jeder Notar und jeder Notariatssubstitut ist verpflichtet, vor Aufnahme seiner Berufstatigkeit der
Notariatskammer nachzuweisen, dal? zur Deckung der aus dieser Tatigkeit gegen ihn entstehenden
Schadenersatzanspriche eine Haftpflichtversicherung bei einem zum Geschéftsbetrieb in Osterreich
berechtigten Versicherer besteht. Er hat die Versicherung wahrend der Dauer seiner Berufstatigkeit
aufrechtzuerhalten und dies der Notariatskammer auf Verlangen nachzuweisen.

2. (2)Kommt der Notar (Notariatssubstitut) seiner Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Haftpflichtversicherung
trotz Aufforderung durch die Notariatskammer nicht nach, so ist Gber ihn die Suspension vom Amt zu verhangen
(8 180).

3. (3)Die Mindestversicherungssumme hat 400 000 Euro fUr jeden Versicherungsfall zu betragen. Bei einer Notar-
Partnerschaft muf3 die Versicherung auch Schadenersatzanspriche decken, die gegen einen Notar auf Grund
seiner Gesellschafterstellung bestehen.

4. (4)Der Ausschlul3 oder eine zeitliche Begrenzung der Nachhaftung des Versicherers ist unzulassig.

5. (5)Die Versicherer sind verpflichtet, der Notariatskammer unaufgefordert und umgehend jeden Umstand, der
eine Beendigung oder Einschrankung des Versicherungsschutzes oder eine Abweichung von der urspringlichen
Versicherungsbestatigung bedeutet oder bedeuten kann, sowie jeden Versicherungsfall, der eine Befriedigung
von Schadenersatzforderungen durch den Versicherer ausgeldst hat, zu melden und auf Verlangen der
Notariatskammer dartber Auskunft zu erteilen, und zwar bei sonstigem Fortbestand der Deckungspflicht des
Versicherers bis zwei Wochen nach der Verstandigung.

In Kraft seit 01.01.2002 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/no/paragraf/180
file:///

	§ 30 NO Allgemeine Vorschriften über die Amtsführung der Notare.
	NO - Notariatsordnung


